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Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) in 
Richtung Weimar

10.03.08-31.12.10 Ampelregelung 
(auf Anforderung)

Baustellenausfahrt 
(Neubau ICE-Trasse)

keine

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) 

01.02.10-30.04.11 
wetterabhängig

Verkehrsführung 
geändert (Ampelre-
gelung an 2 Bau-
stellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung 
„Hauenthal“ zum Kreis-
verkehr im Zuge des Neu-
baus der ICE-Trasse

keine

L2 133 OL Scherndorf 
- Schönstedt 
- Scherndorf

07.02.10 13:00- 
07.02.10 15:00

kurzzeitige Vollsper-
rung durch Beamte 
der PI Sömmerda

Faschingsumzug

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 27.01.2010*

neu!

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis zum 31. März 2010 an das Personalamt des Landratsamtes 
Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda.

Wenn Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wün-
schen, bitten wir einen frankierten Rückumschlag beizufügen, 
ansonsten werden die Unterlagen nach Abschluss des Stellen-
besetzungsverfahrens vernichtet.

Anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung 
incl. Reisekosten werden durch das Landratsamt Sömmerda 
nicht erstattet.

Keil
Amtsleiterin

Elektrosicherheitsfachkraft gesucht	

Beim Landratsamt Sömmerda ist zum 01. März 2010 die Stelle 
einer

Elektrosicherheitsfachkraft

neu zu besetzen. Die Einstellungen erfolgen unbefristet und 
wird nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
in der Entgeltgruppe 5 vergütet.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:

Prüfung und Dokumentation der elektrischen Betriebsmit-
tel in den Verwaltungsgebäuden und den Schulen des 
Landkreises Sömmerda,

Zentrale Nachweisführung – Reparatur und Fehlersuche an 
elektrischen Betriebsmitteln,

Mängel-Auswertung und Beseitigung der Mängel und Mit-
teilung an die zuständigen Ämter

Anforderungen an den/die Bewerber:

abgeschlossene Berufsausbildung als Elektriker oder art-
verwandter Beruf sowie Berufserfahrung und Kenntnisse 
der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen,

Durchsetzungsvermögen, Flexibilität und die Fähigkeit 
selbständig aber auch im Team zu arbeiten

•

•

•

•

•

Amtlicher Teil

Zahnmedizinische Fachangestellte gesucht

Im Jugendzahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes des 
Landratsamtes Sömmerda ist zum 1. September 2010 die Stelle 
einer/eines

Fortgebildeten Zahnmedizinischen Fachangestellten
mit prophylaktischer Ausrichtung

zu besetzen.

Aufgabenschwerpunkte sind eigenständige gruppenprophy-
laktische Tätigkeit in den Schulen des Landkreises Sömmerda 
unter fachlicher Anleitung der Jugendzahnärztin.
Weiterhin sind gesundheitserzieherische Aufgaben wahrzu-
nehmen.

Gesucht wird ein/e zahnmedizinische/r Fachangestellte/r mit 
zusätzlich erworbener und durch Kammerprüfung nachgewie-
sener Qualifikation.

Bei dem Bewerber/der Bewerberin soll es sich um eine ein-
satzfreudige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit han-
deln, die 

Berufserfahrung in der zahnmedizinischen Prophylaxetäti-
gkeit

hohe fachliche und persönliche Kompetenz und Belastbar-
keit 

Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamfähig-
keit

einen PKW-Führerschein besitzt, über einen PKW verfügt 
und bereit ist, diesen auch für dienstliche Fahrten einzuset-
zen

PC-Kenntnisse

besitzt.

Wir bieten eine vielseitige, anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche Tätigkeit, sowie angenehmes Arbeitsklima in einem mo-
tivierten Team.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD kommunal). Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 30 Stunden.

•

•

•

•

•
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§ 1
In der Stadt Buttstädt dürfen die Verkaufsstellen an den 
Sonntagen, 28. Februar 2010, 28. März 2010, 17. Oktober 2010 
und 07. November 2010 jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 05. Februar 2009 außer 
Kraft.

Sömmerda, den 26. Januar 2010

Dohndorf

Beschlüsse des AZV „Gramme-Vippach“

Beschlussvorlage Nummer 04-01/2009

Kämmerei Datum 17.09.2009

Beratungsfolge Termin Status

Verbandsversammlung 17.09.2009 öffentlich abschließend

Kreditaufnahme für die Finanzierung Baumaßnahmen 
Abwasser

Beschluss:
Auf der Grundlage des § 63 Abs.1 der Thüringer Kommunalor-
dnung – ThürKO – in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Jan. 2003 (GVBI. Nr. 2 S.41), zul. geändert durch Ar-
tikel 5 Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2006/2007 vom 23. 
Dezember 2005 (GVBI. Seite 446), beschließt die Verbandsver-
sammlung des AZV „Gramme – Vippach“ zur Finanzierung der 
Baumaßnahmen bei der Sparkasse Mittelthüringen eine Kredi-
taufnahme in Hđhe von 423.378,00   .

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Beschlussergebnisse Ja Nein Enthaltung

Verbandsversammlung 9 4 0

gez. i.V. Wellhöfer

Schütze				    - Siegel -
Verbandsvorsitzender

Beschlussvorlage Nummer 01-01/2009

Kämmerei Datum 01.09.2009

Beratungsfolge Termin Status

Verbandsausschuss 14.09.2009 nichtöffentlich / vorberatend

Verbandsver-
sammlung 

17.09.2009 öffentlich/abschließend

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß 		
§ 58 ThürKO, Abs. 1

Beschluss:
Auf der Grundlage des § 58 ThürKO, Abs. 1, beschließt die 
Verbandsversammlung des AZV „Gramme-Vippach“ folgende 
überplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2008:

gute Computerkenntnisse

Besitz des Führerscheins der Klasse B und die Bereitschaft, 
den eigenen PKW dienstlich zu nutzen.

Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 28. Februar 
2010 an das Personalamt des Landratsamtes Sömmerda, Bahn-
hofstraße 9, 99610 Sömmerda.

Die Bewerbungsunterlagen bitten wir ungeheftet in Kopie 
einzureichen, Sie werden aus Kostengründen nicht zurück-
gesandt. Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 
werden die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber ver-
nichtet.

Im Auftrag

Keil
Amtsleiterin

Ausbildung zur/m Kreisinspektoranwärter/in

Das Landratsamt Sömmerda beabsichtigt, für das Jahr 2010 
eine/n Beamtenanwärter/in im Ausbildungsberuf 

Kreisinspektoranwärter/in (Diplom-Verwaltungswirt/in (FH))

für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes 
einzustellen.

Ausbildung:
Die Ausbildung beginnt am 01.10.2010 und dauert drei Jahre. 
Berufspraktische Zeiten im Landratsamt Sömmerda und bei ei-
ner staatlichen Behörde wechseln sich mit Fachtheorie an der 
Thüringer Verwaltungsfachhochschule in Gotha ab.

Voraussetzungen:
Abitur oder vergleichbarer Bildungsabschluss 

Höchstalter i.d.R. 32 Jahre 

Deutsche Staatsangehörigkeit bzw. die eines EU-Mitglieds-
staates

Zudem sollten Sie Interesse am Umgang mit Rechtsvor-
schriften und EDV-Kenntnisse haben sowie verantwortungs-
bewusst, kontaktfreudig, flexibel und engagiert sein und die 
Fähigkeiten besitzen, selbstständig zu denken und zu han-
deln. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 28.02.2010 
an das
	
	 Landratsamt Sömmerda
	 Personal- und Organisationsamt
	 Bahnhofstraße 9
	 99610 Sömmerda

Wenn Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wün-
schen, bitte einen adressierten und frankierten Briefumschlag 
beilegen.

Dohndorf

Verordnung über das Offenhalten von 		
Verkaufsstellen des Landkreises Sömmerda 

vom 26. Januar 2010 

Aufgrund § 10 Absatz 1 und Absatz 3 Thüringer Ladenöff-
nungsgesetz (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. Nr. 
16 S. 541) wird verordnet:

•

•

•

•

•
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Beschlussergebnisse Ja Nein Enthaltung

Verbandsausschuss         6                   0        0

Verbandsversammlung        13         0        0

gez. i.V. Wellhöfer
Schütze				    - Siegel -
Verbandsvorsitzender

Beschlussvorlage Nummer 03-01/2009

Datum 16.09.2009

Beratungsfolge
Verbandsausschuss

Termin
15.09.2009

Status
nichtöffentlich vorberatend

Verbandsver-
sammlung

17.09.2009 öffentlich abschließend

Vergabe von Leistungen
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen, Abwas-
serentsorgung aus abflusslosen Gruben und Überschuss-
schlamm aus den Containerkläranlagen

Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Gramme-Vippach“ beschließt, die Fa. SWE Stadtwirtschaft 
Erfurt GmbH, Magdeburger Alle 34 in 99086 Erfurt mit der 
Entsorgung des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen und des 
Überschussschlammes der verbandseigenen Kläranlagen ent-
sprechend dem vorliegenden Angebot  zu beauftragen.  Die 
Laufzeit des Vertrages beträgt 2 Jahre. Sie beginnt am 01.01.2010 
und endet am 31.12.2011.	
Der Verbandsvorsitzende wird mit dem Vertragsabschluss be-
auftragt.

Beschlussergebnisse Ja Nein Enthaltung

Verbandsausschuss 6 0 0

Verbandsversammlung  13 0 0

gez. i.V. Wellhöfer
Schütze				    - Siegel -
Verbandsvorsitzender

I. Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes Gewerbepark ELGO
   
Landkreis Sömmerda  für das Haushaltsjahr 2010
Auf Grund der § 55 Abs. 1 der ThürKO und § 36 Abs. 1 KGG 
erlässt der Zweckverband Gewerbepark ELGO folgende Haus-
haltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaus-
halt

	 in den Einnahmen und
	 Ausgaben mit 		   76.000,00  

	 und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und
	 Ausgaben mit              	 50.500,00  

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

•

Überplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Hhst. 7001.5406	 Klärschlammentsorgung und Einsatz von 
HD-Spülgerät

	 Kläranlagen des AZV					   
	 19.245,05  

Hhst. 7000.6301	 Betreibungs- und Betriebskosten der Kläran-
lagen

	 laut Vertrag Fa. Klärsysteme Westberg			 
	 7.156,28  

Überplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Hhst. 7000.9400	 Allgemeine Planungskosten des AZV		
		  24.399,51  

Planungskosten Schmutzwasserüberleitung  Schwansee/Groß-
rudestedt

Planungskosten SW- und RW Kanal Str. des Friedens + Str. der 
Einheit
 
Hhst. 7000.9420	 SW und RW – Kanal Schwansee Hintergasse/
Vordergasse	 3.262,56  

Finanzielle Auswirkungen:
Durch die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt vermindert sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt 
zum Vermögenshaushalt und damit die Zuführung an die all-
gemeine Rücklage, Hhst. 9100.3100. 

Beschlussergebnisse Ja Nein Enthaltung

Verbandsausschuss 6  0 0

Verbandsversammlung 13 0 0

gez. i.V. Wellhöfer

Schütze				    - Siegel –
Verbandsvorsitzender

Beschlussvorlage Nummer 02-01/2009

Datum 15.9.2007

Beratungsfolge Termin Status

Verbandsausschuss 15.9.2009 nichtöffentlich vorberatend

Verbandsver-
sammlung

17.09.2009 öffentliche abschließend

Vergabe von Bauleistungen: 
Neubau Abwasserdruckleitung  von Alperstedt nach Erfurt- 
Stotternheim, TA 2

Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Gramme-Vippach“ beschließt, den Auftrag für den Neubau 
der Abwasserdruckleitung von Alperstedt nach Erfurt-Stot-
ternheim, TA 2, der Firma Tiefbau und Umweltservice GmbH 
„Unstrut- Lossa“ Kölleda, Bahnhofstraße 49, 99625 Kölleda, 
zum Angebotspreis von 350.802,93   zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2009 unter der HhSt 7000.9410 
eingestellt.
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Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Sömmerda

Anlage/
Leitung

Leitungsverlauf/
Versorgungsgebiet

Schutzstrei-
fenbreite in m

gequerte 
Fluren in der 
Gemarkung

DN 400 Az/
DN 300 StB/

DN 200 
Az/GG

Die Trinkwas-
serversorgung-
sleitung verläuft 

vom Hochbehälter 
Sömmerda in 

südliche Richtung 
bis zum Hoch-

behälter Ohra in 
der Gemarkung 
Schloßvippach.

6,00 m 15

Steuerkabel

Das Steuerkabel ist 
vom Hochbehäl-
ter Sömmerda in 

südliche Richgung 
bis zum Hoch-

behälter Ohra in 
der Gemarkung 
Schloßvippach 
verlegt wurden.

4,00 15

Gemarkung Flur FlurstückGrundbuchblatt Leitung/Anlage

Sömmerda 15 120/52 1226 DN 400/300 Az/StB

2xS

Sömmerda 15 100 3515 DN 400/200 Az/GG

Bauwerk

Steuerkabel

Sömmerda 15 119/52 5139 DN 400/200 Az/GG/B

1xS

Bauwerk

1xS, 2xEntlüftung

Sömmerda 15 79 2369 DN 200 Az

Steuerkabel

Sömmerda 15 110 3515 DN 200 Az

  Steuerkabel

Sömmerda 15 75/2 2637 Steuerkabel

Sömmerda 15 77/1 2999 Steuerkabel

Sömmerda 15 190/80 2702 Steuerkabel

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wi-
derspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4
Die Zweckverbandsumlage wird gemäß dem im § 10 Abs. 2 der 
Verbandssatzung festgelegten Schlüssel von den Mitgliedsge-
meinden erhoben. Sie betrÿgt 24,46   je Einwohner und ist je-
weils mit einem Zwölftel zum Ersten eines Monats fällig.
				  
§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 12.000,00   
festgesetzt.

§ 6
Deckungsvermerke:
Die Ausgaben der Gruppen 50 bis 67 (sachlicher Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand) sind mit Ausnahme der Untergruppe 
660 (Verfügungsmittel) gegenseitig deckungsfähig.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2010 in Kraft

II.    Rechtsaufsichtliche Behandlung der Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbepark 
ELGO enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile 
und wurde mit  Schreiben vom 18.01.2010 von der Kommunal-
aufsicht des Landratsamtes Sömmerda zur 
Kenntnis genommen.

III.    Die  Haushaltssatzung liegt in der Zeit vom  22.02.2010  für 
2 Wochen in der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt, Kämme-
rei, öffentlich während der Sprechstunden aus.
         
Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme bis 
zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung  
dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1, während der 
Sprechzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt, Käm-
merei.

Ellersleben, den 25.01.2010

Zweckverband
Gewerbepark ELGO		  - Siegel -

H. Titze							                        
Vorsitzende

Bekanntmachung zum Grundbuchbereinigungs-
gesetz – Gemarkung Sömmerda

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.
Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.
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Entleerung-
sleitung 

DN 200 Az

Die Entleerungsleitung 
hat ihren Ur-sprung im 

Hochbehälter Ohra und 
ist im ersten Teilabschnitt 

in westliche Richtung 
verlegt wurden. Im 

zweiten Teilabschnitt, 
der nach der Wirtschafts-
wegeskreuzung beginnt, 

verläuft die Entleerungslei-
tung parallel zum Wirt-
schaftsweg in südlliche 
Richtung. Die einzutra-
gende Leitung endet im 
Flur-stück 1323 Flur 12.

6,00 12, 14

Steuerka-
bel

Das Steuerkabel vom 
Hochbehälter Sömmerda 

kommend, ist bis zur 
Querung des Wirtschafts-

weges in südliche Richtung 
verlegt wurden. Nach der 

Querung des Weges knickt 
die Leitung in östliche 

Richtung ab und verläuft 
anschließend bis zum 
Hoch-behälter Ohra.

4,00 15

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt Leitung/
Anlage

Schloßvippach 14 1482 1 DN 400/200 Az

Schloßvippach 14 1481 1100 DN 400 Az

Schloßvippach 14 1479 1100 DN 400/200 Az

Steuerkabel

Schloßvippach 14 1472/1 1057 DN 200 Az

Steuerkabel

Schloßvippach 14 1465 81 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1466 81 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1467 81 DN 200 Az

Schloßvippach 14 2157 501 DN 200 Az

Schloßvippach 14 2158 199 DN 200 Az

Schloßvippach 14 2159 500 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1468/1 1065 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1469/1 1065 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1469/2 1065 DN 200 Az

Schloßvippach 12 1323 1100 DN 200 Az

Schloßvippach 14 1885 498 DN 400/200 Az

Schloßvippach 14 1886 701 DN 400/200 Az

Schloßvippach 14 1887/1 428 DN 400/200 Az

Bauwerk

2x Entlüftung

Schloßvippach 14 1474/6 55 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1474/5 125 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1474/3 1235 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1474/4 331 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1474/2 1235 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1474/1 250 Steuerkabel

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (15. März 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landrats-
amt Sömmerda in der Zeit vom

15. Februar 2010 bis 15. März 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 03. Februar 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereinigungs-
gesetz – Gemarkung Schloßvippach

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Schloßvippach

Anlage/
Leitung

Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schut-
zstreifen-

breite in m

gequerte 
Fluren in 
der Ge-

markung

DN 400 Az/
Die Trinkwasserversor-

gungsleitung verläuft vom 
Hochbehälter Sömmerda 

kommend, verläuft bis 
zur Wirtschafts-wegs-

querung in südliche und 
an-schließend in östliche 
Richtung. Nachfolgend 

ist die Trinkwasserleitung 
bis zum Hochbehälter 
Ohra verlegt wurden.

6,00 m 14
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Schloßvippach 14 1473/3 467 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1473/2 467 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1473/1 1057 Steuerkabel

Schloßvippach 14 2038 249 Steuerkabel

Schloßvippach 14 1460 1166 Steuerkabel

Schloßvippach 14 2118 208 Steuerkabel

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen 
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der 
Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum 
Ende der Auslegefrist (15. März 2010) erhoben werden. Die 
Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für die 
Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprechend § 
7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt Söm-
merda in der Zeit vom

15. Februar 2010 bis 15. März 2010

ausgelegt.
In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 03. Februar 2010

Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereinigungs-
gesetz – Gemarkung Ostramondra

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“, Bahn-
hofstraße 28 3, 99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer 
Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Antragstellenden für die nachfolgend aufge-
führte wasserwirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grund-
buchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 

(BGBl. I S. 2182) zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3900) zu bescheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Trinkwasserleitung

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Ostramondra

Anlage/
Leitung

Leitungsverlauf/Ver-
sorgungsgebiet

Schutzst-
reifenbre-

ite in m

gequerte
Fluren in der 
Gemarkung

DN 100 PVC
Die Leitung verläuft 

in der Rettgenst-
edter Straße die 

Schafau querend.

4,00 m 12

DN 110 PE 
teilweise in 
DN 200 PVC

Die Leitung beginnt 
nördlich des Fried-

hofs und führt östlich 
am Friedhof vorbei, 
quert dabei Graben 
und Weg, bis zum 
Überflurhydrant 
gekennzeichnet 

durch vier Markier-
ungssäulen. Von hier 
verläuft die Leitung 

nach Osten und dann 
nach Norden bis in 

die Hauptstraße.

4,00m/6,00 m 9, 12

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuch-
blatt

Leitung/Anlage

Ostramondra 9 155/1 938 DN 110 PE

Ostramondra 9 186/1 539 DN 110 PE/

DN 63 PE in 200 
PE

1 Ühy

4 Markierungs-
säulen

Ostramondra 12 23/2 938 DN 100 PVC

Ostramondra 12 15/1 829 DN 100 PVC

Ostramondra 12 17/2 938 DN 100 PVC

Ostramondra 12 15/2 829 DN 100 PVC

Ostramondra 12 15/3 829 DN 100 PVC

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.
Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
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Der Trinkwasserzweckverband 			 
„Thüringer Becken“ gibt bekannt

Die 1. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasser-
zweckverbandes „Thüringer Becken“ im Jahr 2010 findet am 
Donnerstag, dem 11. Februar 2010, um 18.00 Uhr, im Versamm-
lungsraum der Geschäftsstelle des Verbandes in Sömmerda, 
Bahnhofstraße 28, statt.

Tagesordnung:	

A)  öffentlicher Sitzungsteil

Begrüßung

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

Bestätigung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 
des TWZV „Thüringer Becken“ vom 18.12.2009 – öffentlicher 
Sitzungsteil 

Sachstandsbericht Trinkwasserqualität

Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des TWZV 
„Thüringer Becken“

Beschlussantrag Wahl des stellvertretenden Verbandsvor-
sitzenden des TWZV „Thüringer Becken“                         – 
Drucksachen-Nr. 17/2010

Beschlussanträge zur Vergabe von Leistungen:

A) 	 Vergabe Reko TWL und HAL Rothenberga, 4. BA	
	 Oberwendenstraße, Thomas-Müntzer-Siedlung

	 Los 5 - Trinkwasserleistung / Los 0 - Allgemeine 		
	 Leistungen – R 1083 5001 – Drucksachen-Nr. 02/2010

B)	 Vergabe Datenveredelung Ortslage Kölleda 
	 – Drucksachen-Nr. 18/2010

Beschlussantrag Verwaltungsvereinbarung zur Komplex-
baumaßnahme Markt / Fläche zwischen Kirche und Unstrut 
vom 25.11.2009 mit der Stadt Sömmerda und dem Eigen-
betrieb Abwasser der Stadt Sömmerda – Drucksachen-Nr. 
06/2010

Beschlussantrag Wahl des bestellten Verbandsrates und 
seines Stellvertreters für die Verbandsversammlung des 
Fernwasserzweckverbandes Nord- und Ostthüringen (FWZ 
N/Ost)               – Drucksachen-Nr. 07/2010

Anfragen und Mitteilungen

B)  nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 26 Januar 2010

gez. Frank Zweimann
Verbandsvorsitzender

Der Landrat informiert

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbe-
ratung an. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungs-
gesetz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft 
mühsamen Behördenweg ist.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (15. März 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

15. Februar 2010 bis 15. März 2010

ausgelegt.
In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 34 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 03. Februar 2010
Amt 54
Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende Stoffe und
Chemikalienrecht
Landkreis

Der Gewässerunterhaltungsverband Lossa 		
gibt bekannt

GUV: Hardisleben, Mannstedt, Guthmannshausen, Olbersle-
ben, Ellersleben

Am Dienstag, 16.02.2010, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
statt.

Gremium:	 Verbandsversammlung 				  
		  Gewässerunterhaltungsverband „Lossa“

Ort:		  99628 Buttstädt, Großemsener Weg 5

Raum:		  VG, Großer Versammlungsraum

Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil
Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-
dung und der Beschlussfähigkeit

Beschluss über die Tagesordnung der 4. Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Gewässerunterhaltungsverbandes 
„Lossa“ vom 16.02.2010

Beschluss über die Niederschrift, Teil A), der 3. Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 27.04.2009

Vorstellung des Entwicklungskonzeptes „Lossa“ mir Schwer-
punkt Hochwasserschutz durch das Büro für Ingenieurbio-
logie und Wasserbau Johannsen & Spundflasch

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan des Gewässerunterhaltungsver-
bandes „Lossa“ für das Haushaltsjahr 2010

Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und 
das Investitionsprogramm  für die Jahre 2009 bis 2010 zum 
Haushaltsplan 2010 des Gewässerunterhaltungsverbandes 
„Lossa“

Anfragen und Mitteilungen

B) Nichtöffentlicher Teil

Der Sitzungstermin und die Tagesordnung werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Buttstädt, den 25.01.2010 

Pekarek
Verbandsvorsitzender

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Nächste Bürgersprechstunde am:
09.02.2010   Herr Fiebig                Zi. 104	 Tel. 03634/354-201
16.02.2010   Herr Schneider        Zi. 118	 Tel. 03634/354-634
23.02.2010   Herr Doll	          Zi. 214	 Tel. 03634/354-240

Aktuelles aus dem Jugendamt

Thüringer Bildungsplan für Kinder 
bis 10 Jahre! 

Am 1. August 2008 ist der Thüringer Bildungsplan für Kinder 
bis 10 Jahre offiziell in Kraft getreten. Er dient als Orientie-
rungsrahmen für die pädagogische Arbeit in unseren Kin-
dertageseinrichtungen. Ausgehend vom Kind beschreibt der 
Bildungsplan, was Kinder für ihre Entwicklung benötigen, wie 
Lernprozesse moderiert werden und wie man Kindern in ihrer 
Entwicklung zur Seite stehen kann.

Seit September 2008 befindet sich der Thüringer Bildungs-
plan für Kinder bis 10 Jahre in der Einführungssphase (noch 
bis Dezember 2010). Ziel der Einführungssphase ist es, dass 
alle an Bildungsprozessen für Kinder bis 10 Jahre Beteiligten 
den Plan kennenlernen, sich aktiv mit ihm auseinandersetzen 
und die pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungen fort-
schreiben. Begleitet und beraten werden die Fachkräfte von 
ausgebildeten Multiplikatoren, die seit März 2009 direkt in den 
Einrichtungen Fortbildungsseminare anbieten.

Kernthemen der Fortbildungen in den Einrichtungen sind u.a. 
Erziehungswissenschaftliche Grundlagen, verschiedene Ent-
wicklungsfelder pädagogischer Arbeit wie z.B. Beobachtung/ 
Dokumentation, Partnerschaftliche Elternarbeit und Konzep-
tionsarbeit.

Das Gesundheitsamt informiert

Schuleingangsuntersuchungen 2010

Seit Dezember 2009 haben alle Eltern ihre Kinder, die bis zum 
1. August 2010 sechs Jahre alt und somit schulpflichtig werden, 
in den zuständigen Grundschulen angemeldet.

Die Schuleingangsuntersuchungen unseres Kreises beginnen 
im Januar 2010 im Gesundheitsamt, Wielandstraße 4 in Söm-
merda. Bis zum 15. Mai 2010 müssen sie abgeschlossen sein 
und die daraus resultierenden Empfehlungen dem Staatlichen 
Schulamt Artern vorliegen. Alle Kinder erhalten mit ihren 
Eltern/Sorgeberechtigten rechtzeitig eine schriftliche Einla-
dung.

Zur Untersuchung können die schulpflichtigen Kinder von ih-
ren Eltern/Sorgeberechtigten oder einer von diesen beauftrag-
ten Person begleitet werden.

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

In der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung 
(KrW-/AbfS) des Landkreises Sömmerda, nachzulesen auch im 
Internet unter www.landkreis-soemmerda.de, findet man Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen.

Heute:
Was ist zu tun, wenn Eis und Schnee, eine Baustelle oder par-
kende Fahrzeuge den Entsorgungsfahrzeugen die Zufahrt zum 
Grundstück verwehren?

Die zugelassenen Abfallbehälter sind bei Bedarf von den 
Anschlusspflichtigen am Abfuhrtag rechtzeitig bereitzu-
stellen, so dass das Entsorgungsfahrzeug an die Aufstell-
plätze heranfahren kann und das Laden sowie der Abtrans-
port ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich sind. 
Der Anschlusspflichtige muss hierzu erforderlichenfalls die 
Abfallbehälter zu einem geeigneten Aufstellort bringen.  
Die Aufstellung muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und Fußgän-
ger nicht behindert oder gefährdet werden. Weisungen der 
Beauftragten des Landkreises sind zu befolgen.
 
Können infolge Straßenbauarbeiten, Straßensperrungen, be-
engter Straßen, Unbefahrbarkeit der Straßen und Wege und 
sonstiger Gründe die Abfallbehälter durch das Entsorgungs-
unternehmen nicht direkt vor dem Grundstück abgefahren 
werden, sind durch die Anschlusspflichtigen die Abfallbe-
hälter bis zur nächsten befahrbaren Stelle zu transportieren. 
Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, 
Verspätungen und Ausfällen der Abfuhr, insbesondere infolge 
von Betriebsstörungen, betriebsnotwendigen Arbeiten, be-
hördlichen Verfügungen oder höherer Gewalt, besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung.

VHS – aktuell 

- Frühjahrssemester 2010 –

Interessante Kurse starten nach den Winterferien

Englisch Grundkurs 1 (A 1.1) Kursstart nach den Winterferien
Nach den Winterferien beginnt an der Kreisvolkshochschule 
der nächste Englischkurs für Anfänger. Kurstag wird voraus-
sichtlich montags oder mittwochs, 18:00-19:30 Uhr, sein. Vor-
merkungen nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kreisvolkshochschule gern entgegen. 

…was können Sie von diesem Kurs erwarten?

Am Ende dieses Grundkurses 1 (A 1.1) können Sie bereits ver-
traute alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verste-
hen und verwenden. 

So können Sie zum Beispiel:

- jemanden begrüßen und sich vorstellen,
einfache Fragen stellen und beantworten,
Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten verstehen
eine Postkarte schreiben oder Formulare ausfüllen (Hotels)
auf Schildern, Plakaten und Wegweisern einiges verstehen

Englisch für Fortgeschrittene
Interessenten mit Vorkenntnissen haben jederzeit die Mög-
lichkeit zum Einstieg in einen bereits laufenden Kurs. Abhän-
gig von Ihren Vorkenntnissen schlagen wir Ihnen einen geeig-
neten Kurs vor, welchen Sie zunächst in einer unverbindlichen 
Schnupperstunde ausprobieren können. Für weitere Auskünf-
te stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Auch an den Außen-
stellen in Gebesee, Buttstädt und Kölleda gibt es verschiedene 
Englischkurse für Interessenten mit Vorkenntnissen.


